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PROTOKOLL (*)

Die Hohen Vertragsparteien haben nachstehende Be­
stimmungen vereinbart, die dem Übereinkommen bei­
gefügt werden :

Artikel 1

Jede Person, die ihren Wohnsitz in Luxemburg hat
und vor dem Gericht eines anderen Vertragsstaats
aufgrund des Artikels 5 Nummer 1 verklagt wird,
kann die Unzuständigkeit dieses Gerichts geltend
machen. Läßt sich der Beklagte auf das Verfahren
nicht ein, so erklärt sich das Gericht von Amts wegen
für unzuständig.

Jede Gerichtsstandsvereinbarung im Sinne des Arti­
kels 17 ist für eine Person, die ihren Wohnsitz in
Luxemburg hat, nur dann wirksam, wenn diese sie
ausdrücklich und besonders angenommen hat.

Artikel II

Unbeschadet günstigerer innerstaatlicher Vorschriften
können Personen, die ihren Wohnsitz in einem Ver­
tragsstaat haben und die vor den Strafgerichten eines
anderen Vertragsstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie
nicht besitzen, wegen einer fahrlässig begangenen
Straftat verfolgt werden, sich von hierzu befugten
Personen verteidigen lassen, selbst wenn sie persön­
lich nicht erscheinen.

Das Gericht kann jedoch das persönliche Erscheinen
anordnen ; wird diese Anordnung nicht befolgt, so
braucht die Entscheidung, die über den Anspruch aus
einem Rechtsverhältnis des Zivilrechts ergangen ist,
ohne daß sich der Angeklagte verteidigen konnte, in
den anderen Vertragsstaaten weder anerkannt noch
vollstreckt zu werden.

dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats be­
findlichen Person zugestellt werden sollen, werden
nach den zwischen den Vertragsstaaten geltenden
Übereinkommen oder Vereinbarungen übermittelt .

Sofern der Staat, in' dessen Hoheitsgebiet die Zustel­
lung bewirkt werden soll, nicht durch eine Erklärung,
die an den Generalsekretär des Rates der Euro­
päischen Gemeinschaften zu richten ist, widerspro­
chen hat, können diese Schriftstücke auch von den
gerichtlichen Amtspersonen des Staates, in dem sie
angefertigt worden sind, unmittelbar den gericht­
lichen Amtspersonen des Staates übersandt werden,
in dessen Hoheitsgebiet sich die Person befindet, für
welche das Schriftstück bestimmt ist . In diesem Fall
übersendet die gerichtliche Amtsperson des Ur­
sprungsstaats eine Abschrift des Schriftstücks der ge­
richtlichen Amtsperson des Bestimmungslands, die
für die Übermittlung an den Empfänger zuständig ist.
Diese Übermittlung wird in den Formen vorgenom­
men, die das Recht des Bestimmungslands vorsieht.
Sie wird durch ein Zeugnis festgestellt, das der ge­
richtlichen Amtsperson des Ursprungsstaats unmittel­
bar zugesandt wird.

Artikel V

Die in Artikel 6 Nr. 2 und Artikel 10 für eine Ge­
währleistungs- oder Interventionsklage vorgesehene
Zuständigkeit kann in der Bundesrepublik Deutsch­
land nicht geltend gemacht werden. In der Bundesre­
publik Deutschland kann jede Person, die ihren
Wohnsitz in einem anderen Vertragsstaat hat, nach
den §§ 68, 72 bis 74 der Zivilprozeßordnung, die für
die Streitverkündung gelten, vor Gericht geladen wer­
den.

Entscheidungen, die in den anderen Vertragsstaaten
aufgrund des Artikels 6 Nr. 2 und des Artikels 10 er­
gangen sind, werden in der Bundesrepublik Deutsch­
land nach Titel III anerkannt und vollstreckt. Die
Wirkungen, welche die in der Bundesrepublik
Deutschland ergangenen Entscheidungen nach den §§
68 , 72 bis 74 der Zivilprozeßordnung gegenüber Drit­
ten haben, werden auch in den anderen Vertragsstaa­
ten anerkannt.

Artikel Va (*)

In Unterhaltssachen umfaßt der Begriff „Gericht"
auch dänische Verwaltungsbehörden.

Artikel III

In dem Vollstreckungsstaat dürfen in dem Verfahren
auf Erteilung der Vollstreckungsklausel keine nach
dem Streitwert abgestuften Stempelabgaben oder Ge­
bühren erhoben werden.

Artikel IV

Gerichtliche und außergerichtliche Schriftstücke, die
in einem Vertragsstaat ausgefertigt sind und einer in

(*) Text in der Fassung des Beitrittsübereinkommens.
( 2 ) Gemäß Artikel 29 des Beitrittsübereinkommens ein­
gefügter Artikel .
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dence" in dem gleichen Sinn verstanden wie der in
den vorstehend genannten Artikeln 52 und 53 ver­
wandte Begriff „domicile".

Artikel Va ( l )

Unbeschadet der Zuständigkeit des Europäischen
Patentamtes nach dem am 5 . Oktober 1973 in Mün­
chen unterzeichneten Übereinkommen über die Ertei­
lung europäischer Patente sind die Gerichte eines
jeden Vertragsstaats ohne Rücksicht auf den Wohn­
sitz der Parteien für alle Verfahren ausschließlich zu­
ständig, welche die Erteilung oder die Gültigkeit eines
europäischen Patents zum Gegenstand haben, das für
diesen Staat erteilt wurde und kein Gemeinschaftspa­
tent nach Artikel 86 des am 15 . Dezember 1975 in
Luxemburg unterzeichneten Ubereinkommens über
das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt
ist .

Artikel Vb (*)

Bei Streitigkeiten zwischen dem Kapitärj und einem
Mitglied der Mannschaft eines in Dänemark oder in
Irland eingetragenen Seeschiffes über die Heuer oder
sonstige Bedingungen des Dienstverhältnisses haben
die Gerichte eines Vertragsstaats zu überprüfen, ob
der für das Schiff zuständige diplomatische oder kon­
sularische Vertreter von der Streitigkeit unterrichtet
worden ist . Sie haben die Entscheidung auszusetzen,
solange dieser Vertreter nicht unterrichtet worden ist.
Sie haben sich von Amts wegen für unzuständig zu
erklären, wenn dieser Vertreter, nachdem er ord­
nungsgemäß unterrichtet worden ist, die Befugnisse
ausgeübt hat, die ihm insoweit auf Grund eines Kon­
sularabkommens zustehen, oder, falls ein derartiges
Abkommen nicht besteht, innerhalb der festgesetzten
Frist Einwände gegen die Zuständigkeit geltend ge­
macht hat.

Artikel Vc (*)

Wenn die Artikel 52 und 53 dieses Ubereinkommens
im Sinne des Artikels 69 Absatz 5 des am 15 . Dezem­
ber 1975 in Luxemburg unterzeichneten Ubereinkom­
mens über das europäische Patent für den Gemeinsa­
men Markt auf die Bestimmungen angewandt wer­
den, die sich auf „residence" im englischen Wortlaut
des letztgenannten Ubereinkommens beziehen, so
wird der in diesem Wortlaut verwandte Begriff „resi­

Artikel Vi

Die Vertragsstaaten teilen dem Generalsekretär des
Rates der Europäischen Gemeinschaften den Wort­
laut ihrer gesetzlichen Vorschriften mit, durch welche
die in diesem Ubereinkommen angeführten Vorschrif­
ten ihrer Gesetzgebung oder die in Titel III Abschnitt
2 dieses Übereinkommens angeführten Gerichtsstände
geändert werden.

(*) Gemäß Artikel 29 des Beitrittsübereinkommens ein­
gefügte Artikel .
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Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter
dieses Protokoll gesetzt .

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du
présent protocole.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente protocollo .

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit
Protocol hebben gesteld .

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtund­
sechzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit .

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre millenovecentosessantotto.

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd achtenzestig.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Willy BRANDT

Pour le président de la République française

Michel DEBRÉ

Per il presidente della Repubblica italiana

Giuseppe MEDICI

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Pierre GRÉGOIRE

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

J.M.A.H. LUNS


